Gemeinde Liitow Beschlussvorlage * Gemeindevertretung
offentlich

Geschiftszeichen Datum: Drucksache Nr.
06.11.2025 08-BV 2025-014

Gremium Termin Beratungsergebnis
Gemeindevertretung 19.11.2025

Satzung uber die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Liitow zum
01.01.2026

Beschlussvorschlag:

Die = Gemeindevertretung  beschlieit die neu gefasste  Satzung Uber die  Erhebung
einer Zweitwohnungssteuer in der Gemeinde Lutow zum 01.01.2026.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum |TOP
Gemeindevertretung

Beschluss Abstimmung

[] einstimmig [] abgelehnt |[]laut Vorlage Ja Nein Enthaltung

[] mit Stimmenmehrheit | [] vertagt ] mit Abweichung

Gemall § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begriindung:

Die Zweitwohnungssteuer ist als ortliche Aufwandsteuer eine reine Kommunalsteuer, die von Personen, mit
einer Zweitwohnung neben einer Hauptwohnung, erhoben wird. Mit der Zweitwohnungssteuer wird ein
besonderer Aufwand besteuert, also eine Einkommensverwendung fiir Dinge, die Uber die Befriedigung des
allgemeinen Lebensbedarfs hinausgehen (hier: das Innehaben einer zweiten Wohnung).

Kommunen erhalten ausschlieBlich fir Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz in der Kommune haben,
finanzielle Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Mit Nebenwohnsitz gemeldete Einwohner werden
hierbei nicht bericksichtigt. Die vorhandene Infrastruktur und Einrichtungen einer Kommune werden
allerdings von der gesamten Bevolkerung genutzt. Durch die Zweitwohnungssteuer werden auch die
Einwohner mit Nebenwohnsitzen an der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur beteiligt.

Die Zweitwohnungssteuer wird gem. § 4 der Satzung nach dem jahrlichen Mietaufwand berechnet. Wenn
dem Steuerpflichtigen kein tatsachlicher Mietaufwand entstanden ist, gilt anstelle des Betrages als jahrlicher
Mietaufwand die ibliche Miete, die in Anlehnung an die Jahresrohmiete geschatzt wird.

Wesentliche Anderungen der neu zu fassenden Zweitwohnungssteuersatzung:
§ 4 SteuermaRBstab, hier: Ermittlung des Mietaufwandes

Gemal § 4 Absatz 3 der bisherigen Satzung erfolgt die Berechnung des Mietaufwandes durch Festsetzung
eines Mietwertes, der fir Raume gleicher oder ahnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmaRig gezahlt wird.
Dieser Mietwert wurde im Jahr 2015 auf 5,30 €/m? fir Wohnungen, die ganzjahrig zum Wohnen geeignet
sind, festgesetzt. Fiur Wohnungen, die aus baurechtlichen Grinden oder wegen unzureichender
Heizungsmdglichkeit nicht ganzjahrig zum Wohnen geeignet sind, betragt der Mietwert derzeit 2,65 €/m>2.

Mit der neu gefassten Zweitwohnungssteuersatzung soll nun zur Berechnung des ortsublichen
Mietaufwandes die jeweils glltige Verwaltungsrichtlinie des Landkreises Vorpommern-Greifswald zur
Angemessenheit von Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) herangezogen werden. Der fir das Amt Am
Peenestrom giltige Mietwert betragt laut Richtlinie derzeit 6,25 €/m2.  Fir Wohnungen, die lediglich
voriibergehend zum Wohnen geeignet sind, werden 2/3 dieses Mietwertes in Ansatz gebracht (2/3 von 6,25
€=4,17€).

Die Aktualisierung der Verwaltungsrichtlinie des Landkreises Vorpommern-Greifswald zur Angemessenheit
von Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) und somit auch des Mietwertes erfolgt im 2-Jahres-Turnus.

§ 5 Steuersatz

Die Steuer betragt derzeit 15 % des jahrlichen Mietaufwandes. Die Verwaltung empfiehlt eine Erhéhung des
Steuersatzes auf %.

Beispiel Berechnung Zweitwohnungssteuer, wenn kein tatsdchlicher Mietaufwand vorliegt:

Wohnflache ortsiibliche Steuersatz in Zweitwohnungs-
in m? x Nettokaltmiete pro m®> x Monate x % = steuer
bisher 75 X 5,30 X 12 X 15 = 715,50
neu bei geandertem
SteuermaBstab 75 X 6,25 X 12 X 15 = 843,75

neu bei geandertem
SteuermafBstab und
Erhohung Steuersatz
auf 16 % 75 X 6,25 X 12 X 16
neu bei geandertem
SteuermafBstab und
Erhohung Steuersatz
auf17 % 75 X 6,25 X 12 X 17 = 956,25
neu bei geandertem
SteuermafBstab und
Erhohung Steuersatz
auf 18 % 75 X 6,25 X 12 X 18

900,00

1.012,50
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Eine Ubersicht Gber die finanziellen Auswirkungen insgesamt ist als Anlage beigefiigt.

Finanzielle Auswirkungen: [X] Ja/ [] Nein Finanzierung
Insgesamt: Jahrlich in Folge: Zuschusse/ Beitrage: Eigenanteil:
Veranschlagung im Ergebnishaushalt: ] Ertrag / ] Aufwand

Finanzhaushalt: [] Einzahlung / [] Auszahlung

Betrag im Jahr 2026:

_ Produkt. Konto
Betrag im Jahr 2027:

Betrag im Jahr 2028:

Betrag im Jahr 2029:

Verfasser: Egleder-Mattern, Stefanie

Sachbearbeiter: Baumann, Franziska (Kdmmerei), 21.10.2025
Tel.: 03836/ 251-171, eMail: franziska.baumann@wolgast.de

Vorlage Nr. 08-BV 2025-014 « Seite 3 von 3




	refVorlageNr
	typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Kontrollkästchen1
	Kontrollkästchen2
	Kontrollkästchen3
	Kontrollkästchen4
	Kontrollkästchen5
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	FAuswirkung

